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ausgeweitet wurden, und unterstützt die Anstrengungen zur 
Förderung des reichen kulturellen und literarischen Erbes der 
Region durch die Einleitung geeigneter Projekte und Program-
me, bei denen die Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur und andere zuständige Stellen 
möglicherweise Hilfe gewähren können; 

 16. stellt außerdem mit Genugtuung fest, dass die Mit-
gliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit Anstrengungen auf dem Gebiet von Wissenschaft und 
Technologie im Dienste der Entwicklung der Region unter-
nehmen und diesbezügliche Maßnahmen durchführen, wozu 
auch die Einrichtung der Wissenschaftsstiftung der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit gehört; 

 17. betont die Bedeutung von Umweltfragen, wie etwa 
Luft- und Wasserverschmutzung, in der Region der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und fordert die zu-
ständigen Organe der Vereinten Nationen auf, nach Bedarf mit 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu koope-
rieren, um gemeinsame Pläne und Projekte zur Verbesserung 
der Situation in der Region durchzuführen; 

 18. bittet das System der Vereinten Nationen, seine zu-
ständigen Organe und die internationale Gemeinschaft, den 
Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und ihrem Sekretariat weiterhin nach Bedarf techni-
sche Hilfe zur Verbesserung ihres Frühwarnsystems, ihrer Ka-
tastrophenbereitschaft, ihrer Fähigkeit zu einer rechtzeitigen 
Reaktion und ihrer Wiederaufbaukapazität zu gewähren, mit 
dem Ziel, die Verluste an Menschenleben zu verringern und die 
sozioökonomischen Auswirkungen von Naturkatastrophen zu 
mildern; 

 19. dankt für die Bemühungen, die die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit im Hinblick auf die Durchfüh-
rung der Programme der Vereinten Nationen für den Ausbau 
der Transitverkehrseinrichtungen in den Binnenländern der Re-
gion unternimmt; 

 20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 21. beschließt, den Unterpunkt "Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/45 

Verabschiedet auf der 80. Plenarsitzung am 7. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.34 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, Angola, Äquatorialguinea, Barbados, Bel-
gien, Benin, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Demokratische Repu-
blik Kongo, Dominica, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Frankreich, Gabun, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kambodscha, 
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kolumbien, Komoren, Kongo, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Libanon, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Marokko, 
Mauretanien, Mauritius, Monaco, Niger, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, São Tomé und Príncipe, Senegal, Seychel-

len, Slowakei, Slowenien, St. Lucia, Suriname, Togo, Tschad, Tschechische Re-
publik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, 
Zypern. 

56/45. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Internationalen Organisation der Franko-
phonie 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 33/18 vom 10. Novem-
ber 1978, 50/3 vom 16. Oktober 1995, 52/2 vom 17. Oktober 
1997 und 54/25 vom 15. November 1999 sowie ihren Be-
schluss 53/453 vom 18. Dezember 1998, 

 sowie unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Verein-
ten Nationen, die zur Förderung der Ziele und Grundsätze der 
Vereinten Nationen durch die regionale Zusammenarbeit auf-
fordern, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs106, 

 im Hinblick darauf, dass die beiden Organisationen bestrebt 
sind, die auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kultu-
rellem Gebiet zwischen ihnen bestehenden Verbindungen zu 
konsolidieren, auszubauen und zu festigen, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den maßgeblichen 
Fortschritten, die in der Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen, ihren Sonderorganisationen und anderen Organen 
und Programmen der Vereinten Nationen und der Internationa-
len Organisation der Frankophonie erzielt wurden, 

 überzeugt, dass eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation 
der Frankophonie den Zielen und Grundsätzen der Vereinten 
Nationen dient, 

 in Anbetracht dessen, dass die Internationale Organisation 
der Frankophonie eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen in sich vereint, zwischen denen sie 
die multilaterale Zusammenarbeit auf Gebieten fördert, die für 
die Vereinten Nationen von Interesse sind, 

 mit Genugtuung darüber, dass sich die Staats- und Regie-
rungschefs der Länder, die Französisch als gemeinsame Spra-
che verwenden, auf ihrer vom 3. bis 5. September 1999 in 
Moncton (Kanada) abgehaltenen achten Gipfeltagung bereit 
erklärt haben, aktiv an der Lösung der politischen und wirt-
schaftlichen Hauptprobleme der heutigen Welt mitzuwirken 
und ihre Partnerschaft mit den Vereinten Nationen in dieser 
Hinsicht zu konsolidieren, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs106; 

 2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der positiven 
Entwicklung und vom Ausbau der Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Organisationen; 
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 3. dankt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und dem Generalsekretär der Internationalen Organisation der 
Frankophonie für die unermüdlichen Anstrengungen, die sie 
unternehmen, um die Zusammenarbeit und Koordinierung zwi-
schen den beiden Organisationen zu verstärken und dadurch ih-
ren wechselseitigen Interessen auf politischem, wirtschaft-
lichem, sozialem und kulturellem Gebiet zu dienen; 

 4. stellt mit Befriedigung fest, dass sich die Internationa-
le Organisation der Frankophonie häufiger an der Tätigkeit der 
Vereinten Nationen beteiligt, zu der sie einen wertvollen Bei-
trag leistet; 

 5. begrüßt es, dass sich die Länder, die Französisch als 
gemeinsame Sprache verwenden, insbesondere über die Inter-
nationale Organisation der Frankophonie an der Tätigkeit der 
Vereinten Nationen beteiligen, namentlich auch an der Vorbe-
reitung, Durchführung und Weiterverfolgung von unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen organisierten interna-
tionalen Konferenzen; 

 6. betont, wie wichtig die Schritte sind, die die Interna-
tionale Organisation der Frankophonie während der vergange-
nen zwei Jahre unternommen hat, um den Dialog zwischen den 
Kulturen und Zivilisationen zu fördern; 

 7. spricht der Internationalen Organisation der Franko-
phonie ihre Anerkennung aus für die Anstrengungen, die sie im 
Zusammenhang mit der Verhütung, Bewältigung und Beilegung 
von Konflikten, der Förderung der Menschenrechte und der 
Stärkung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit unter-
nimmt, sowie für ihre Maßnahmen zu Gunsten des Ausbaus der 
multilateralen Zusammenarbeit zwischen Ländern, die Franzö-
sisch als gemeinsame Sprache verwenden, insbesondere auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ent-
wicklung, sowie zu Gunsten der Förderung neuer Informations-
technologien, und ersucht die Organe der Vereinten Nationen, 
sie dabei zu unterstützen; 

 8. würdigt die Zusammenkünfte auf hoher Ebene, die re-
gelmäßig zwischen dem Sekretariat der Vereinten Nationen und 
dem Sekretariat der Internationalen Organisation der Fran-
kophonie abgehalten werden, und spricht sich dafür aus, dass 
beide Sekretariate an den wichtigen Tagungen der beiden Or-
ganisationen teilnehmen; 

 9. dankt dem Generalsekretär, dass er die Internationale 
Organisation der Frankophonie in seine regelmäßigen Treffen 
mit den Leitern regionaler Organisationen einbezogen hat, und 
bittet ihn, daran auch künftig festzuhalten, unter Berücksichti-
gung der Rolle, die die Internationale Organisation der Fran-
kophonie bei der Konfliktverhütung und bei der Unterstützung 
der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit spielt; 

 10. empfiehlt den Vereinten Nationen und der Internatio-
nalen Organisation der Frankophonie, ihre Konsultationen fort-
zusetzen und zu intensivieren, mit dem Ziel, auf den Gebieten 
Konfliktverhütung, Friedenskonsolidierung, Unterstützung der 

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Förderung der Men-
schenrechte eine bessere Koordinierung zu gewährleisten; 

 11. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Inter-
nationalen Organisation der Frankophonie auf dem Gebiet der 
Wahlbeobachtung und Wahlhilfe verstärkt wurde, und spricht 
sich für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Organisationen auf diesem Gebiet aus; 

 12. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Internationa-
len Organisation der Frankophonie die Abhaltung regelmäßiger 
Treffen zwischen Vertretern des Sekretariats der Vereinten Na-
tionen und Vertretern des Sekretariats der Internationalen Or-
ganisation der Frankophonie anzuregen, um den Informations-
austausch, die Koordinierung der Tätigkeiten und die Ermitt-
lung neuer Bereiche der Zusammenarbeit zu fördern; 

 13. bittet den Generalsekretär, im Benehmen mit dem Ge-
neralsekretär der Internationalen Organisation der Frankopho-
nie das Erforderliche zu veranlassen, um die Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Organisationen auch weiterhin zu fördern; 

 14. bittet die Sonderorganisationen, Fonds und Program-
me der Vereinten Nationen sowie die Regionalkommissionen, 
einschließlich der Wirtschaftskommission für Afrika, zu diesem 
Zweck mit dem Generalsekretär der Internationalen Organisa-
tion der Frankophonie zusammenzuarbeiten, indem sie neue 
Synergien zu Gunsten der Entwicklung aufzeigen, insbesondere 
auf den Gebieten der Armutsbeseitigung, der Energie, der 
nachhaltigen Entwicklung, der Bildung, der Ausbildung und 
der Entwicklung neuer Informationstechnologien; 

 15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 16. beschließt, den Unterpunkt "Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Internationalen Organi-
sation der Frankophonie" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/46 

Verabschiedet auf der 80. Plenarsitzung am 7. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.35 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien, 
Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosni-
en und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Frankreich, Ga-
bun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, 
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Israel, Italien, Japan, Jemen, 
Jordanien, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, 
Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Niederlande, 
Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, 


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005


	58bd-2.pdf
	58bd-2.pdf
	58/197. Internationaler Handel und Entwicklung
	58/202. Internationales Finanzsystem und Entwicklung
	58/203. Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung
	58/204. Rohstoffe
	58/206. Die Frau und die Entwicklung
	58/207. Erschließung der Humanressourcen
	58/208. Internationale Migration und Entwicklung
	58/212. Übereinkommen über die biologische Vielfalt
	58/215. Naturkatastrophen und Anfälligkeit
	58/216. Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen
	58/231. Öffentliche Verwaltung und Entwicklung


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005





